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Einleitung
Anthony Atkinson fasste in seiner Präsidentenrede 

1996 an die Royal Economic Society die ökonomi-

sche Forschung über die Verteilung der Einkommen 

wie folgt zusammen: „[…] [T]he subject of income 

distribution has in the past been marginalised. For 

much of this century, it has been very much out in 

the cold. There are signs that in the 1990s it is being 

welcomed back, and I shall be referring to recent re-

search, but I would like to use this occasion to give 

further impetus to the re-incorporation of income 

distribution into the main body of economic analy-

sis.” (Atkinson 1997, S. 297). Spätestens mit der Ver-

öffentlichung des Bestseller-Buches „Das Kapital im 

21. Jahrhundert“ von Thomas Piketty, dessen deut-

sche Übersetzung im Jahr 2014 erschien, rückte das

Thema der Einkommens- und Vermögensverteilung

in den Mittelpunkt der ökonomischen Forschung. Pi-

ketty 2014 analysierte die Evolution der Einkommen

und Vermögen in verschiedenen Ländern seit dem

18. Jahrhundert.

Zahlreiche Studien untersuchten in den letzten zwei 

Dekaden auch die Einkommensverteilung in Deutsch-

land, unter anderem: Dell 2005, Dell 2008, Fuchs-

Schündeln et al. 2010, Bartels / Jenderny 2015, Bar-

tels 2019, Bartels et al. 2020, Bartels / Schröder 2020, 

Drechsel-Grau et al. 2022, Bach et al. 2023, Bartels et 

al. 2023, Frieden et al. 2023. Darüber hinaus stellen 

die „World Inequality Database“1, die federführend 

von Facundo Alvaredo, Anthony Atkinson, Lucas 

Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez und Ga-

briel Zucman aufgebaut wurde, sowie die „German 

Regional Inequality Database“2 von Charlotte Bartels 

umfangreiche Daten zur Verteilung der Einkommen 

und Vermögen in Deutschland im Zeitablauf zur Ver-

fügung. 

Dieser Beitrag beleuchtet die Verteilung der Einkom-

men im Freistaat Bayern im Jahr  2019. Als Daten-

grundlage wird das aktuellste derzeit verfügbare Jahr 

2019 der Lohn- und Einkommensteuerstatistik heran-

gezogen (siehe Kapitel Datengrundlage). Methodisch 

wird die Ungleichheit der Einkommen anhand des 

Theil-Index gemessen – dieses Ungleichheitsmaß er-

laubt es, die Gesamtungleichheit einer Gruppe in die 

Ungleichheiten innerhalb sowie zwischen Untergrup-

pen zu zerlegen (siehe Kapitel Methodik). Der Bei-

trag dokumentiert verschiedene Aspekte der Einkom-

mensverteilung in Bayern 2019. Empfehlungen zu der 

Frage, welche Einkommensverteilung in irgendeiner 

Form wünschenswert, gerecht oder mittels des Steu-

er- und Transfersystems anzustreben ist, sind nicht 

Teil und Zweck des Beitrags.

Dr. Tobias Rachidi, M.Sc.
promovierte in Volks

wirtschaftslehre an der 

Bonn Graduate School 

of Economics der Rhei

nischen FriedrichWil

helmsUniversität Bonn 

im Rahmen des Euro

pean Doctoral Program 
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mics. Er ist als Referent 

im Sachgebiet „Steuern, Krankenhäuser“ des 

Bayerischen Landesamts für Statistik tätig.

1  https://wid.world/, Abruf: 25.10.2023.

2  https://sites.google.com/site/charlottedsbartels/german-regional- 
inequality-data-grid, Abruf: 25.10.2023.

https://wid.world/
https://sites.google.com/site/charlottedsbartels/german-regional-inequality-data-grid
https://sites.google.com/site/charlottedsbartels/german-regional-inequality-data-grid
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Nach der Beschreibung der Datengrundlage und der 

Methodik beginnt der Beitrag damit, die Gesamtun-

gleichheit der Einkommen in Bayern 2019 in die Un-

gleichheit innerhalb sowie zwischen den bayerischen 

Landkreisen bzw. kreisfreien Städten zu zerlegen. Da-

bei zeigt sich, dass der ganz überwiegende Teil der 

Einkommensungleichheit auf die Ungleichheit inner-

halb der Landkreise bzw. kreisfreien Städte zurück-

zuführen ist, weswegen sich die nachfolgenden Ka-

pitel auf diesen Teil der Ungleichheit konzentrieren. 

Dabei wird dann zunächst die Einkommensungleich-

heit in den verschiedenen Landkreisen und kreisfrei-

en Städten beschrieben. Anschließend werden diese 

Einkommensungleichheiten auf der Basis von zwei 

verschiedenen Ansätzen zerlegt. Einerseits wird in 

Abgrenzung zur Einkommensungleichheit innerhalb 

der Geschlechter der Anteil der Ungleichheit in den 

verschiedenen Landkreisen und kreisfreien Städten, 

welcher auf ungleiche Einkommen zwischen den Ge-

schlechtern zurückzuführen ist, dargestellt. Anderer-

seits wird untersucht, wie stark die verschiedenen 

Einkunftsarten, welche einkommensteuerrechtlich un-

terschieden werden, zur Ungleichheit der Einkommen 

in den Landkreisen und kreisfreien Städte beitragen.

Datengrundlage
Datengrundlage für die Auswertungen ist das Statis-

tikjahr 2019 der Lohn- und Einkommensteuerstatis-

tik für Bayern. Die nachfolgende Beschreibung der 

Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 basiert 

weitestgehend auf dem zugehörigen Qualitätsbericht 

des Statistischen Bundesamts, der weitere Informa-

tionen zu der Statistik enthält (Statistisches Bundes-

amt 2023), und den rechtlichen Grundlagen.

Rechtsgrundlage der Lohn- und Einkommensteuer-

statistik 2019 ist das Gesetz über Steuerstatistiken 

(StStatG)3 in Verbindung mit dem Gesetz über die 

Statistik für Bundeszwecke4, jeweils in der für das 

Statistikjahr 2019 gültigen Fassung. Darüber hinaus 

ist das Einkommensteuergesetz5 in der für das Statis-

tikjahr 2019 geltenden Fassung maßgebend für die 

Erhebung. 

Die Lohn- und Einkommensteuerstatistik dient „[…]

[der] Beurteilung von Struktur und Wirkungsweise 

der […][Lohn- und Einkommensteuer] und ihrer wirt-

schaftlichen und sozialen Bedeutung […]“ (§ 1 Abs. 1 

StStatG). Bei der Lohn- und Einkommensteuerstatis-

tik handelt es sich um eine Sekundärerhebung auf 

der Grundlage von anonymisierten Angaben aus den 

Steuerfestsetzungen der Finanzverwaltung. Die ver-

gleichsweise geringe Aktualität der Statistik ergibt 

sich im Wesentlichen aus den Fristen für die Steuer-

erklärungen und dem Zeitbedarf für deren Bearbei-

tung in der Finanzverwaltung.

3 www.gesetze-im-internet.de/ststatg_1995/, Abruf: 24.10.2023.
4 www.gesetze-im-internet.de/bstatg_1987/, Abruf: 24.10.2023.
5 www.gesetze-im-internet.de/estg/, Abruf: 24.10.2023.

Datengrundlage für die Auswertungen  

ist das Statistikjahr 2019 der Lohn und  

Einkommensteuerstatistik für Bayern.

https://www.gesetze-im-internet.de/ststatg_1995/
http://www.gesetze-im-internet.de/bstatg_1987/
http://www.gesetze-im-internet.de/estg/
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In der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 für 

Bayern werden im Rahmen einer Vollerhebung alle 

natürlichen Personen mit Wohnsitz in Bayern erfasst, 

die im Jahr 2019 Einkünfte aus mindestens einer der 

sieben einkommensteuerrechtlich abgegrenzten Ein-

kunftsarten hatten. Berücksichtigung in der Statis-

tik finden dabei sowohl Personen, bei denen die Fi-

nanzverwaltung eine Einkommensteuerveranlagung 

durchführte, als auch Bruttolohnempfängerinnen 

und -empfänger ohne einkommensteuerliche Veran-

lagung, für welche die elektronischen Lohnsteuerbe-

scheinigungen in die Statistik einfließen. Die nachfol-

genden Auswertungen legen die Ebene der einzelnen 

Person zugrunde. Unabhängig davon, ob eine Einzel- 

oder Zusammenveranlagung vorliegt, werden in den 

Auswertungen stets das individuelle Einkommen der 

Person6 und das jeweilige Geschlecht berücksichtigt. 

Personen, für die keine unbeschränkte Steuerpflicht 

vorliegt, bleiben in den Analysen unberücksichtigt.

Das Einkommensteuergesetz (EStG) unterscheidet 

die folgenden sieben Einkunftsarten, zu denen die 

Lohn- und Einkommensteuerstatistik Informationen 

enthält:

• Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

(§ 13 EStG),

• Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG),

• Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 18 EStG),

• Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

(§ 19 EStG),

• Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG),

• Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

(§ 21 EStG) sowie

• Sonstige Einkünfte (§ 22 EStG).

Werden diese sieben Einkunftsarten für eine Person 

addiert, ergibt sich gemäß § 2 Abs. 2 EStG die Kenn-

zahl der „Summe der Einkünfte“. Mittels dieser Kenn-

zahl wird der vage Begriff des Einkommens einer 

Person operationalisiert. Das bedeutet, dass dieser 

Beitrag im Wesentlichen die Einkommensverteilung 

vor der Umverteilung durch das Steuer- und Trans-

fersystem dokumentiert. Die Operationalisierung des 

Einkommensbegriffs mittels einer rechtlich definier-

ten Kennzahl stellt sicher, dass die Einkommen über 

die Personen hinweg vergleichbar gemessen werden. 

Die Auswertungen berücksichtigen alle Personen mit 

einer nicht-negativen „Summe der Einkünfte“. Nach-

folgend ist mit dem Begriff des Einkommens die 

„Summe der Einkünfte“ gemeint.

Die Lohn- und Einkommensteuerstatistik – allgemein 

die amtlichen Steuerstatistiken – bieten als Daten-

quelle vor allem im Vergleich zu Umfragen zwei zen-

trale Vorteile, wie beispielsweise auch im „World In-

equality Report  2018“ (World Inequality Lab  2017) 

ausgeführt wird. Zum einen handelt es sich um eine 

Voll- und keine Stichprobenerhebung. Zum anderen 

kann die Datenqualität über die gesamte Einkom-

mensverteilung hinweg als sehr hoch eingeschätzt 

werden, da die Angaben aus den Steuerfestsetzun-

gen unmittelbare finanzielle Auswirkungen sowohl 

auf die Steuerpflichtigen als auch auf das staatliche 

Steueraufkommen haben können und die Datenliefe-

rungen seitens der Finanzverwaltung im Bayerischen 

Landesamt für Statistik umfangreichen Plausibilitäts-

kontrollen unterzogen werden. Insbesondere ist da-

her davon auszugehen, dass die hohen Einkommen 

in den Steuerstatistiken besser als in gängigen Um-

fragen abgebildet sind.7
6  Insbesondere werden die Einkommen von zwei zusammenveranlagten 

Personen weder als gleich hoch angesetzt noch anderweitig rechnerisch 
ermittelt. Bei einer Zusammenveranlagung enthält die Lohn- und Einkom-
mensteuerstatistik Informationen zu den ggf. unterschiedlich hohen, indi-
viduellen Einkommen der zwei Personen. Diese individuellen Einkommen 
finden in den Auswertungen Berücksichtigung.

7  Begeht eine Person beispielsweise Steuerhinterziehung, so ist das zuge-
hörige Einkommen auch in der Lohn- und Einkommensteuerstatistik nicht 
erfasst oder untererfasst.
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Allerdings sind zwei wichtige Einschränkungen der 

Analysen in diesem Beitrag, die sich aus der Daten-

grundlage ergeben, zu bemerken. Einerseits sind 

Personen, die keine einkommensteuerrechtlich rele-

vanten Einkünfte hatten, in der Lohn- und Einkom-

mensteuerstatistik auch nicht erfasst. Hierbei handelt 

es sich in der Regel um Personen mit keinem oder 

sehr niedrigem Einkommen, sodass diese Personen-

gruppe in den Auswertungen unterrepräsentiert sein 

kann. Andererseits können in der Lohn- und Einkom-

mensteuerstatistik die Einkünfte aus Kapitalvermö-

gen nicht vollumfänglich abgebildet sein, da diese 

Einkünfte aufgrund der Abgeltungssteuer in der Re-

gel direkt an der Quelle, zum Beispiel bei der Bank, 

besteuert werden und somit nicht in der Steuererklä-

rung angegeben werden müssen.

Methodik
Als Ungleichheitsmaß verwendet dieser Beitrag den 

sogenannten Theil-Index, welcher von Henri Theil ent-

wickelt und nach ihm benannt ist. Nach Theil 1967 ist 

der Index wie folgt definiert. Seien (x1,…,xn) die nicht-

negativen Einkommen einer Gruppe bestehend aus 

n  Personen, d das durchschnittliche Einkommen in 

der Gruppe und s die Summe beziehungsweise das 

Gesamteinkommen der Gruppe. Dann ergibt sich der 

Theil-Index der Einkommensverteilung als8:

𝑇𝑇𝑇𝑇: = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑠𝑠

 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 .

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 .

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖1, … 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖7� mit 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗7

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
7
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 .

∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 i

Der Theil-Index quantifiziert für jede Person die loga-

rithmische Abweichung zwischen dem individuellen 

Einkommen und dem Durchschnittseinkommen in 

der Gruppe und gewichtet diese Abweichungen mit 

dem Anteil des zugehörigen individuellen Einkom-

mens am Gesamteinkommen der Gruppe. Ein höhe-

rer Wert des Theil-Index kann folglich als ein Indika-

tor für ein höheres Maß an Einkommensungleichheit 

interpretiert werden. Das Intervall [0,ln(n)] bildet den 

Wertebereich des Theil-Index. Wenn die Einkommen 

aller n  Personen vollständig gleich verteilt sind, das 

heißt, jede Person verfügt über das durchschnittliche 

Einkommen d, ergibt sich ein Theil-Index von T = 0. 

Verfügt dagegen eine einzelne Person über das ge-

samte Einkommen der Gruppe s = n ∙ d, nimmt der 

Theil-Index den Wert T = ln(n) an. Theil 1967 leitete 

den Index aus dem informationstheoretischen Begriff 

der Entropie nach Shannon 1948 ab.

Nach Theil 1967 lässt sich mittels des Theil-Index die 

Gesamtungleichheit der Einkommen einer Gruppe in 

die Ungleichheiten innerhalb sowie zwischen beliebi-

gen Untergruppen zerlegen. Seien die Gesamtgruppe 

in g  Elemente k = 1,…, g partitioniert, dk das durch-

schnittliche Einkommen in Untergruppe k, sk die 

Summe beziehungsweise das Gesamteinkommen in 

Untergruppe k und Tk der Theil-Index in Untergrup-

pe k. Dann gilt für den Theil-Index der Gesamtgruppe 

die folgende Gleichung:
𝑇𝑇𝑇𝑇: = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 .

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 .

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖1, … 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖7� mit 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗7

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
7
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 .

∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 i

8 Es wird die Konvention 0 ∙ ln(0)=0 angewandt.

Nach Theil 1967 lässt sich mittels des  TheilIndex 

die Gesamtungleichheit der  Einkommen einer 

 Gruppe in die  Ungleichheiten innerhalb sowie 

 zwischen  beliebigen Untergruppen zerlegen. 
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Der Summand 

𝑇𝑇𝑇𝑇: = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 .

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 .

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖1, … 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖7� mit 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗7

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
7
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 .

∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 i

 in der Gleichung addiert 

die Theil-Indizes der Untergruppen Tk, jeweils gewich-

tet mit dem Anteil des Einkommens der Untergrup-

pe k am Gesamteinkommen aller Personen. Dieser 

Teil der Zerlegung kann folglich als ein Maß für die 

Ungleichheit innerhalb der Untergruppen aufgefasst 

werden. 

In der Gleichung berechnet der Summand 

𝑇𝑇𝑇𝑇: = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 .

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 .

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
� 

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖1, … 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖7� mit 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗7

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
7
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 .

∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 i

 für alle Untergruppen die loga-

rithmische Abweichung zwischen dem Durch-

schnittseinkommen in der Untergruppe und dem 

Durchschnittseinkommen in der Gesamtgruppe und 

gewichtet diese Abweichungen mit dem Anteil des 

Einkommens der jeweiligen Untergruppe am Ge-

samteinkommen aller Personen. Somit lässt sich die-

ser Teil der Zerlegung als ein Maß für die Ungleich-

heit zwischen den Untergruppen interpretieren.

Wie Bourguignon 1979 zeigt, ist das vielfach ver-

wendete Ungleichheitsmaß des Gini-Koeffizienten 

beispielsweise nicht in obigem Sinne zerlegbar und 

der Theil-Index ist in einer auf gewisse Art und Weise 

eingeschränkten Klasse an Ungleichheitsmaßen das 

einzige Maß, welches die beschriebene Eigenschaft 

der Zerlegbarkeit aufweist. Die Zerlegbarkeit ist der 

Hauptgrund, warum in dem vorliegenden Beitrag der 

Theil-Index zur Untersuchung der Einkommensvertei-

lung in Bayern 2019 verwendet wird.9  

Wiederum die Gesamtgruppe bestehend aus n Per-

sonen betrachtend, wird schließlich der Theil-Index 

zur Analyse der Beiträge der verschiedenen einkom-

mensteuerrechtlich abgegrenzten Einkunftsarten zur 

Gesamtungleichheit nach Shorrocks 1982 wie folgt 

zerlegt. Seien 

𝑇𝑇𝑇𝑇: = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 .

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 .

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖1, … 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖7� mit 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗7

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
7
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 .

∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 i

 mit 

𝑇𝑇𝑇𝑇: = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 .

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 .

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖1, … 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖7� mit 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗7

𝑗𝑗𝑗𝑗=1   

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
7
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 .

∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 i

die Wer-

te der sieben Einkunftsarten von Person i = 1, … ,n. 

Dann schlägt Shorrocks 1982 vor, den Theil-Index 

wie folgt nach Einkunftsarten aufzuschlüsseln:

𝑇𝑇𝑇𝑇: = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 .

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 + ∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 .

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1

∑ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑘𝑘𝑘𝑘=1 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
�

�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖1, … 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖7� mit 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗7

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑ ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
 ∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1
7
𝑗𝑗𝑗𝑗=1 .

∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑑𝑑𝑑𝑑
�𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=1 i
Dementsprechend kann der Summand

𝑇𝑇𝑇𝑇: = ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
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in der Formel als Beitrag der

Einkunftsart  j zur gesamten Einkommensungleich-

heit interpretiert werden.10 

 9  Frieden et al. 2023 verwenden auch den Theil-Index zur Messung der 
 Ungleichheit von Einkommen.

10  Bartels / Schröder 2020 wenden ebenfalls die Zerlegung nach Shorrocks 
1982 an.
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Einkommensungleichheit innerhalb 
sowie zwischen Landkreisen bzw. 
 kreisfreien Städten
In diesem Kapitel wird die Gesamtungleichheit der 

Einkommen in Bayern 2019 in die Ungleichheit inner-

halb sowie zwischen den Landkreisen bzw. kreisfrei-

en Städten anhand der im Kapitel Methodik beschrie-

benen Verfahrensweise zerlegt. Dabei zeigt sich, dass 

im Freistaat 2019 ein Anteil von 97,92 % der Gesamt-

ungleichheit auf ungleiche Einkommen innerhalb von 

Landkreisen bzw. kreisfreien Städten zurückzuführen 

ist. Abbildung 1 zeigt darüber hinaus eine Betrach-

tung auf Ebene der Regierungsbezirke, wobei deut-

lich wird, dass auch in allen Regierungsbezirken der 

ganz überwiegende Teil der Einkommensungleichheit 

aus ungleichen Einkommen innerhalb der Landkreise 

bzw. kreisfreien Städte resultierte.

Da fast die gesamte Einkommensungleichheit in Bay-

ern 2019 auf die ungleichen Einkommen innerhalb 

der Landkreise bzw. kreisfreien Städte zurückzufüh-

ren ist, konzentrieren sich die nachfolgenden Kapitel 

auf diesen Teil der Ungleichheit.

Regionale Unterschiede  
in der Einkommensverteilung
Vor der Darstellung und dem Vergleich der Einkom-

mensungleichheit 2019 in den verschiedenen baye-

rischen Landkreisen und kreisfreien Städten beginnt 

dieses Kapitel mit einer Auswertung der Ungleichheit 

auf der Ebene der Regierungsbezirke, um einen gro-

ben Überblick über die regional unterschiedlichen Le-

vels an ungleich verteilten Einkommen zu erhalten. 

Der Freistaat als Ganzes wies einen Theil-Index von 

0,62 auf. Abbildung 2 zeigt die Werte der Theil-Indi-

zes auf Ebene der Regierungsbezirke.

Abb. 1
Anteile an der Einkommensungleichheit (am Theil-Index) in Bayern 2019, die auf ungleiche 
Einkommen innerhalb bzw. zwischen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten zurückzuführen sind, 
nach Regierungsbezirken
in Prozent
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Oberbayern wies 2019 mit einem Wert des Theil-In-

dex von 0,70 die höchste und die Oberpfalz mit einem 

Theil-Index von 0,50 die niedrigste Einkommensun-

gleichheit aller bayerischen Regierungsbezirke auf. 

Für die übrigen Regierungsbezirke ergeben sich 

Theil-Indizes zwischen 0,54 und 0,58.

Um ein tiefgegliedertes Bild über die regionalen Un-

terschiede in den Niveaus der Einkommensungleich-

heit in Bayern 2019 zu erhalten, werden nachfolgend 

die Werte des Theil-Index auf Ebene der Landkreise 

bzw. kreisfreien Städte beschrieben. Abbildung 3 

zeigt die zugehörige Karte.

Unter allen bayerischen Landkreisen und kreisfreien 

Städten verzeichnete 2019 der Landkreis Starnberg 

mit einem Theil-Index von 1,01 die höchste Einkom-

mensungleichheit. Die geringste Einkommensun-

gleichheit fand sich dagegen im Landkreis Amberg-

Sulzbach mit einem Theil-Index von 0,42.

Die Spanne der Theil-Indizes der oberbayerischen 

Landkreise und kreisfreien Städte bewegte sich zwi-

schen 0,45 und 1,01. Die am wenigsten ungleich ver-

teilten Einkommen unter allen oberbayerischen Land-

kreisen und kreisfreien Städten wies der Landkreis 

Neuburg-Schrobenhausen auf.

In Niederbayern ergeben sich Theil-Indizes auf Ebene 

der Landkreise bzw. kreisfreien Städte zwischen 0,47 

und 0,76. Die höchste Ungleichheit in den Einkom-

men unter allen niederbayerischen Landkreisen und 

kreisfreien Städten zeigte sich in der kreisfreien Stadt 

Straubing. Die geringste Einkommensungleichheit in 

Niederbayern fand sich dagegen in den Landkreisen 

Landshut und Regen.

In der Oberpfalz betrug der niedrigste Theil-Index auf 

Ebene der Landkreise bzw. kreisfreien Städte 0,42. 

Der höchste Theil-Index fand sich dagegen mit einem 

Wert von 0,59 in der kreisfreien Stadt Amberg.

Den Regierungsbezirk Oberfranken betrachtend, ver-

zeichnete der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebir-

ge mit einem Theil-Index von 0,97 die ungleichsten 

Einkommen aller oberfränkischen Landkreise und 

kreisfreien Städte. Den niedrigsten Wert unter allen 

oberfränkischen Landkreisen und kreisfreien Städten 

hatte der Landkreis Bamberg mit einem Theil-Index 

von 0,43. 

Abb. 2
Einkommensungleichheit (Theil-Index) in Bayern 2019, nach Regierungsbezirken
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Das Intervall der Theil-Indizes auf Ebene der Land-

kreise bzw. kreisfreien Städte in Mittelfranken wird 

durch die Extrempunkte 0,44 und 0,69 bestimmt. Im 

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen waren die Ein-

kommen am wenigsten ungleich verteilt, verglichen 

mit den anderen mittelfränkischen Landkreisen und 

kreisfreien Städten. Unter diesen Landkreisen und 

kreisfreien Städten verzeichneten dagegen der Land-

kreis Erlangen-Höchstadt und die kreisfreie Stadt 

Schwabach die höchsten Levels an Einkommens-

ungleichheit.

In Unterfranken bewegten sich die Theil-Indizes auf 

Ebene der Landkreise bzw. kreisfreien Städte zwi-

schen den Werten 0,43 und 0,92. Dabei waren die 

Einkommen in der kreisfreien Stadt Würzburg unter 

allen unterfränkischen Landkreisen und kreisfreien 

Städten am meisten ungleich verteilt. Das geringste 

Niveau an Einkommensungleichheit zeigte sich hier 

im Landkreis Main-Spessart.

Den Regierungsbezirk Schwaben analysierend, ent-

fiel hier das geringste Level an Einkommensungleich-

heit mit einem Theil-Index von 0,48 auf die kreisfreie 

Stadt Augsburg, unter allen schwäbischen Landkrei-

sen und kreisfreien Städten. Demgegenüber betrug 

der Theil-Index in der kreisfreien Stadt Memmingen 

0,79  – der höchste Wert aller schwäbischen Land-

kreise und kreisfreien Städte.

Abb. 3
Einkommensungleichheit (Theil-Index) in Bayern 2019, nach Landkreisen bzw. kreisfreien Städten

 0,48

 0,67
 0,58
 0,55
 0,52 0,48

 0,67
 0,58
 0,55
 0,52

12

15
17

9
22

21
Häufigkeit

unter

bis unter
bis unter
bis unter
bis unter

oder mehr

Theil-Index

0,62
 1,01
 0,42

Lkr Starnberg
Lkr Amberg-Sulzbach

Bayern:
Maximum:
Minimum: MÜNCHEN

Rosenheim
Traunstein

Mühldorf
a.Inn

Erding

Freising

Neuburg-
     Schroben-

      hausen
Pfaffen-
hofen
a.d.Ilm

Dachau

Aichach-
Friedberg

Dillingen
a.d.Donau

Donau-Ries

Günzburg

Neu-Ulm

Altötting

Berchtes-
gadener

Land

Ebersberg

Garmisch-
Partenkirchen

Weilheim-
       Schongau

Landsberg
am Lech

Bad Tölz-
Wolfrats-
hausen

Miesbach

Starnberg
München

Fürstenfeld-
bruck

Augsburg

Kempten
(Allgäu)

Oberallgäu

Kaufbeuren

Ostallgäu

Lindau
   (Bodensee)

Memmingen

Unterallgäu

Landshut

Rottal-Inn

Straubing

Straubing-Bogen

Regensburg

Cham

Schwandorf

Neumarkt i.d.OPf.

Kelheim

Ingolstadt

Eichstätt

Passau

Deggendorf
Freyung-Grafenau

Dingolfing-Landau

Regen

Amberg

Amberg-Sulzbach

Weiden
i.d.OPf.

Neustadt a.d.Waldnaab

Tirschenreuth

Wunsiedel
i.Fichtelgeb.

Forchheim

Nürn-
  berg

Nürnberger
Land

Schwabach

Roth

Fürth

Erlangen

Erlangen-
       Höchstadt

Ansbach

Weißenburg-
Gunzenhausen

Würzburg

Aschaffen-
burg

Miltenberg

Main-Spessart
Schweinfurt Bamberg

Coburg

Bayreuth

Kulmbach

Hof
Kronach

Lichtenfels
Haßberge

Kitzingen

Neustadt a.d.Aisch-
Bad Windsheim

Bad Kissingen

Rhön-
Grabfeld

Regierungsbezirke

Schwaben

Oberbayern

Niederbayern

Oberpfalz
Mittelfranken

Unterfranken
Oberfranken



64

E I N K O M M E N

BAY E R N  I N  Z A H L E N  1 2  |  2 0 2 3

Einkommensungleichheit  
zwischen den Geschlechtern
Dieses Kapitel untersucht die Einkommensungleich-

heit 2019 in den verschiedenen bayerischen Land-

kreisen und kreisfreien Städten, welche auf ungleich 

verteilte Einkommen zwischen den Geschlechtern 

zurückzuführen ist. Ein Anteil von 6,45 % an der Ge-

samtungleichheit entfiel in Bayern 2019 auf die Un-

gleichheit zwischen den Geschlechtern, in Abgren-

zung zu den ungleich verteilten Einkommen innerhalb 

der Geschlechter. Um ein grobes Bild über die regio-

nalen Unterschiede zu bekommen, veranschaulicht 

Abbildung 4 die entsprechenden Anteile auf Ebene 

der Regierungsbezirke.

Unter allen Regierungsbezirken verzeichnete Ober-

bayern mit 5,66 % den geringsten Anteil an der Ge-

samtungleichheit der Einkommen 2019, welcher auf 

ungleiche Einkommen zwischen den Geschlechtern 

zurückzuführen ist. Demgegenüber belief sich die-

ser Anteil in Niederbayern auf 8,47 % – der höchste 

Anteil aller Regierungsbezirke. Verglichen mit dem 

Wert für Bayern insgesamt, wies Mittelfranken ei-

nen unterdurchschnittlichen Anteil an den ungleich 

verteilten Einkommen auf, der aus der Ungleichheit 

zwischen den Geschlechtern resultierte. Für Ober-

franken, Unterfranken und Schwaben ergeben sich 

dagegen höhere Anteile als im Durchschnitt für Bay-

ern insgesamt.

Abb. 4
Anteile an der Einkommensungleichheit (am Theil-Index) in Bayern 2019, die aus ungleichen 
Einkommen zwischen den Geschlechtern sowie innerhalb der Geschlechter resultieren, 
nach Regierungsbezirken
in Prozent
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Einkommen innerhalb der Geschlechter.



65

E I N K O M M E N

BAY E R N  I N  Z A H L E N  1 2  |  2 0 2 3

Abb. 5
Anteil an der Einkommensungleichheit (am Theil-Index) in Bayern 2019, der aus ungleichen 
Einkommen zwischen den Geschlechtern resultiert, nach Landkreisen bzw. kreisfreien Städten
in Prozent
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Um die Heterogenität innerhalb der Regierungsbezir-

ke zu adressieren, zeigt Abbildung 5 die Anteile am 

Theil-Index in Bayern 2019, denen ungleiche Einkom-

men zwischen den Geschlechtern zugrunde lagen, 

auf Ebene der Landkreise bzw. kreisfreien Städte.

Bayernweit war im Landkreis Eichstätt der Anteil 

der Einkommensungleichheit 2019, welcher auf un-

gleiche Einkommen zwischen den Geschlechtern 

entfällt, mit 13,22 % am höchsten unter allen bayeri-

schen Landkreisen und kreisfreien Städten. Demge-

genüber steht die kreisfreie Stadt Würzburg, die hier 

mit 2,71 % den geringsten Wert aufwies.

Unter allen oberbayerischen Landkreisen und kreis-

freien Städten war der besagte Anteil mit 3,58 % mi-

nimal in der Landeshauptstadt München.

In Niederbayern bewegten sich die besagten Anteile 

zwischen 4,49 und 11,15 %. In der kreisfreien Stadt 

Landshut ist unter allen niederbayerischen Landkrei-

sen und kreisfeien Städten der geringste Anteil der 

Einkommensungleichheit auf ungleiche Einkommen 

zwischen den Geschlechtern zurückzuführen. Den ma-

ximalen Anteil wies hier der Landkreis Landshut auf.

Unter allen oberpfälzischen Landkreisen und kreisfrei-

en Städten verzeichnete die kreisfreie Stadt Regens-

burg mit 5,44 % den geringsten Anteil an zwischen 

den Geschlechtern ungleich verteilten Einkommen. 

Der höchste Anteil fand sich hier mit 10,15 % im 

Landkreis Amberg-Sulzbach.

Die Spanne der diskutierten Anteile auf Ebene der 

Landkreise bzw. kreisfreien Städte in Oberfranken 

wird durch die Extrempunkte 4,53 und 9,45 % be-

stimmt. Der geringste Wert in Höhe von 4,53 % wurde 

in der kreisfreien Stadt Coburg erreicht. Im Landkreis 

Bamberg entfiel mit 9,45 % der höchste Anteil der 

Einkommensungleichheit unter allen oberfränkischen 

Landkreisen und kreisfreien Städten auf ungleich ver-

teilte Einkommen zwischen den Geschlechtern.

Mittelfranken wies auf Ebene der Landkreise bzw. 

kreisfreien Städte ein Intervall zwischen 4,13 und 

9,92 % auf, was die Anteile der Einkommensun-

gleichheit betrifft, denen ungleich verteilte Einkom-

men zwischen den Geschlechtern zugrunde lagen. 

Den geringsten Anteil verzeichnete hier die kreisfreie 

Stadt Fürth, den höchsten Anteil der Landkreis Wei-

ßenburg-Gunzenhausen.

In Unterfranken waren auf Ebene der Landkreise 

bzw. kreisfreien Städte im Landkreis Main-Spessart 

mit einem Anteil von 10,59 % die Einkommen am we-

nigsten zwischen den Geschlechtern gleich verteilt.

Was die Einkommensungleichheit zwischen den Ge-

schlechtern auf Ebene der Landkreise bzw. kreisfrei-

en Städte in Schwaben betrifft, war dieser Teil der 

Ungleichheit mit 5,47 % am geringsten in der kreis-

freien Stadt Augsburg. Mit einem Anteil von 10,20 % 

verzeichnete der Landkreis Ostallgäu hier den höchs-

ten Wert in Schwaben.

11  Da die Werte einzelner Einkunftsarten für eine Person auch negativ sein 
können, können auch negative Beiträge von Einkunftsarten am Theil-Index 
auftreten.
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Beiträge der Einkunftsarten  
zur Einkommensungleichheit
Dieses Kapitel untersucht mit den Beiträgen ausge-

wählter Einkunftsarten, die einkommensteuerrecht-

lich unterschieden werden, zur Einkommensungleich-

heit einen anderen Aspekt der Einkommensverteilung. 

Konkret wird der Theil-Index, welcher die Gesamtun-

gleichheit der Einkommen misst, nach den Beiträgen 

der einzelnen Einkunftsarten zu dieser Ungleichheit 

zerlegt (siehe Kapitel Datengrundlage und Metho-

dik).11  In Bayern ist die Einkommensungleichheit 

2019 mit einem Anteil von 42,69 % auf die Einkünf-

te aus nichtselbständiger Arbeit und mit 41,55 % auf 

die Einkünfte aus Gewerbebetrieb zurückzuführen. 

Abbildung 6 zeigt die Beiträge der zwei genannten 

sowie aggregiert die Beiträge der weiteren Einkunfts-

arten zum Theil-Index auf der Ebene der Regierungs-

bezirke.

Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit trugen 

in Niederbayern mit einem Anteil von 38,42 % – der 

geringste Wert aller Regierungsbezirke – zur dortigen 

Einkommensungleichheit bei. In Mittelfranken lässt 

sich der Beitrag der Einkünfte aus nichtselbständiger 

Arbeit dagegen mit einem Anteil von 47,40 % – der 

höchste Wert aller Regierungsbezirke – quantifizieren. 

Die Beiträge der Einkünfte aus Gewerbebetrieb zur 

Einkommensungleichheit bewegten sich zwischen 

37,91 % in der Oberpfalz und 49,53 % in Oberfranken.

Nach diesem groben Überblick folgt auf Ebene der 

Landkreise bzw. kreisfreien Städte eine Analyse, wel-

che sich auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Ar-

beit und die Einkünfte aus Gewerbebetrieb – die zwei 

hauptsächlichen Treiber der Einkommensungleich-

heit in Bayern – konzentriert. Die Abbildungen 7 und 

8 veranschaulichen die regionalen Unterschiede der 

Beiträge der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

und der Einkünfte aus Gewerbebetrieb zur jeweiligen 

Einkommensungleichheit.

Abb. 6
Beiträge der Einkunftsarten zur Einkommensungleichheit (zum Theil-Index) in Bayern 2019, 
nach Regierungsbezirken
in Prozent

* Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
Sonstige Einkünfte.
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Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb waren 2019 mit 

einem Anteil von 20,00 % in der kreisfreien Stadt In-

golstadt in Bezug auf die anderen bayerischen Land-

kreise und kreisfreien Städte ein vergleichsweise 

schwacher Treiber der Einkommensungleichheit. Im 

Kontrast zu diesem minimalen Anteil ergibt sich der 

maximale Anteil der Beiträge der Einkünfte aus Ge-

werbebetrieb zur Einkommensungleichheit unter al-

len Landkreisen und kreisfreien Städten mit 77,78 % 

im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge.

Abb. 7
Beitrag der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit zur Einkommensungleichheit 
(zum Theil-Index) in Bayern 2019, nach Landkreisen bzw. kreisfreien Städten
in Prozent
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Im Hinblick auf die Beiträge der Einkünfte aus nicht-

selbständiger Arbeit zur Einkommensungleichheit 

2019 verzeichneten die bayerischen Landkreise 

und kreisfreien Städte Anteile zwischen 14,48 und 

68,17 %. Der niedrigste Wert entfiel dabei auf die 

kreisfreie Stadt Memmingen. Im Landkreis Eichstätt 

war der Beitrag der Einkünfte aus nichtselbständi-

ger Arbeit an den ungleich verteilten Einkommen 

dagegen am höchsten im Vergleich zu den anderen 

Landkreisen und kreisfreien Städten.
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Fazit
Der Beitrag beschreibt die Verteilung der Einkommen 

im Freistaat Bayern im Jahr 2019. Datengrundlage ist 

das aktuellste derzeit verfügbare Jahr 2019 der Lohn- 

und Einkommensteuerstatistik. Die Ungleichheit der 

Einkommen wird anhand des Theil-Index gemessen. 

Auf der Ebene der Regierungsbezirke war die höchs-

te Einkommensungleichheit in Oberbayern und die 

niedrigste in der Oberpfalz zu beobachten. Ein Anteil 

von 6,45 % der Gesamtungleichheit ist 2019 im Frei-

staat auf die zwischen den Geschlechtern ungleich 

verteilten Einkommen zurückzuführen, in Abgren-

zung zur Einkommensungleichheit innerhalb der Ge-

schlechter. Die wichtigsten Treiber der Einkommens-

ungleichheit in Bayern 2019 waren die Einkünfte aus 

nichtselbständiger Arbeit mit einem Anteil an der 

Gesamtungleichheit von 42,69 % sowie die Einkünfte 

aus Gewerbebetrieb mit 41,55 %. 
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Fünfter Bericht der Bayerischen Staatsregierung zur sozialen Lage in Bayern 
Der Fünfte Bericht zur sozialen Lage in Bayern, den die Staatsregierung im Juli 2022 vorlegte, be-

inhaltet umfangreiche Informationen über die Entwicklung der Lebenslagen der bayerischen Bevöl-

kerung. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat dabei eng mit dem 

Bayerischen Landesamt für Statistik zusammengearbeitet und es mit der Erstellung der datenba-

sierten Analyseberichte beauftragt. Der Bericht liefert ergänzend zu diesem Beitrag weitergehende 

Informationen zum Thema Einkommen. Kapitel 2 widmet sich ausführlich dem Thema „Einkommen 

und Vermögen“. Dabei werden unter anderem durchschnittliche Brutto- und Nettovermögen sowie 

Daten zum Thema Überschuldung dargestellt. Ebenso werden Analysen zur Mindestsicherungs-

quote und der Niedrigeinkommensquote präsentiert. Auf Geschlechterunterschiede bei den Ein-

kommensverhältnissen wird vor allem in Kapitel 6 nochmals detailliert eingegangen. 

Der Bericht ist auf der Webseite des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und 

 Soziales online verfügbar unter: www.stmas.bayern.de/soziale-lage/sozialbericht/
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